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- Der Amtsvorsteher - 

Gemeinde Benz - Gemeindevertretung Benz

Beschlussvorlage-Nr:
GVBe-0424/21

Beschlusstitel:
Grundsatzbeschluss über die Beantragung von Fördermitteln im Rahmen der 
Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" - 
Infrastruktur für den "Wasserwanderrastplatz Balm"

Amt / Bearbeiter
FD Bau / Renz

Datum:
02.09.2021

Status: öffentlich

Beratungsfolge:
Status Datum Gremium Zuständigkeit

Öffentlich 19.10.2021 Gemeindevertretung Benz Entscheidung
Nichtöffentlich 20.12.2021 Hauptausschuss Benz Entscheidung

Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Benz beschließt, dass Fördermitteln im Rahmen der 
Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" - Infrastruktur für 
den "Wasserwanderrastplatz Balm" beantragt werden sollen. 

Sachverhalt:

Für die Instandsetzung des Seesteges im Ortsteil Balm wurde bereits ein erstes Angebot 
eingeholt. Dieses ist der Beschlussvorlage beigefügt. Die Gesamtkosten belaufen sich 
aktuell auf 44.665,04 €. Im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur" – Infrastruktur können Fördermittel in Höhe von 60 % 
beantragt werden. Der Eigenanteil würde sich auf ca. 17.866,02 € belaufen. Hierbei ist zu 
beachten, dass die Fertigstellung des Seesteges im Jahr 2008 erfolgte. Die Zweckbindung 
der Gemeinde beträgt 25 Jahre. In dieser Zeit, ist die Gemeinde für die Unterhalt der 
geförderten Anlage zuständig. Eine Doppelförderung ist theoretisch ausgeschlossen. 

Finanzielle Auswirkungen:

Die Gesamtkosten müssen im Haushalt 2022 der Gemeinde eingeplant werden. 

        Beratungsergebnis

Gremium 

Gesetzl. Zahl 
d. Mitglieder Anwesend Einstimmig JA NEIN Enthaltung Ausgeschlossen

(Mitwirkungsverbot)

Gemeindevertretung 
Benz 8
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